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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Beschlag für ei-
nen Fahrzeugsitz, insbesondere für einen Kraftfahr-
zeugsitz, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des 
Anspruches 1.

[0002] Aus der DE 101 05 282 A1 ist ein Beschlag 
dieser Art bekannt. Für eine ungehinderte Relativdre-
hung der beiden Beschlagteile ist zwischen diesen 
ein Spiel vorgesehen. Bei einem Einsatz des Be-
schlags als Neigungseinsteller für die Lehne eines 
Fahrzeugsitzes sorgt eine Lehnenkompensationsfe-
der, die zum teilweisen Ausgleich des Gewichts der 
Lehne vorgesehen ist, dafür, dass auch bei einer un-
belasteten Lehne daß Spiel nicht zu einer uner-
wünschten Geräuschbildung (Klappern) führt. Für 
andere Einsatzzwecke des Beschlags wäre es wün-
schenswert, wenn die Geräuschbildung auch ohne 
Lehnenkompensationsfeder unterdrückt werden 
könnte.

[0003] Die DE 100 12 009 A1 zeigt einen Beschlag 
ohne Scheibenform, dessen Beschlagteile zur axia-
len Sicherung und Reibungsreduktion mittels Klam-
mern jeweils nur über einen kleinen Winkelbereich 
übergriffen werden, wobei die Klammern in einem zu-
sätzlichen radialen Flanschbereich mit einem der Be-
schlagteile verbunden sind.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 
einen Beschlag der eingangs genannten Art zu ver-
bessern. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß
durch einen Beschlag mit den Merkmalen des An-
spruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind 
Gegenstand der Unteransprüche.

[0005] Dadurch, dass zwischen dem Umklamme-
rungsring und dem zweiten Beschlagteil ein Zwi-
schenring angeordnet ist, kann das zum Betätigen 
notwendige Spiel so ausgeglichen werden, dass 
auch ohne Lehnenkompensationsfeder keine stören-
den Klappergeräusche entstehen. Um den Ver-
schleiß gering zu halten, d.h. auf wenige ausgewähl-
te Stellen zu beschränken, wird der Zwischenring 
vorzugsweise vom zweiten Beschlagteil oder vom 
Umklammerungsring drehfest mitgenommen.

[0006] Dabei ist die Montage des Beschlags etwas 
einfacher und damit kostengünstiger, wenn das zwei-
te Beschlagteil diese Aufgabe übernimmt und der 
Zwischenring auf dessen Außenseite sitzt, wofür vor-
zugsweise die Mantelfläche des Zwischenrings sorgt, 
indem sie für einen Formschluss mit wenigstens ei-
ner Aussparung versehen ist, welche einen radial 
vorspringenden Nocken des zweiten Beschlagteils 
aufnimmt.

[0007] Die in Umfangsrichtung verlaufende Mantel-
fläche des Zwischenrings sorgt vorzugsweise auch 

für den radialen Spiel- und Toleranzausgleich, indem 
sie wenigstens eine Federnase aufweist, welche in 
radialer Richtung federnd am Umklammerungsring 
anliegt. Das zur Vermeidung eines Verklemmens des 
Beschlags notwendige Spiel steht dann trotzdem 
noch zur Verfügung. Mit der in axialer Richtung wei-
senden Stirnfläche wirkt der Zwischenring vorzugs-
weise als axialer Gleiter, d.h. er sorgt für eine geringe 
Reibung zwischen dem zweiten Beschlagteil und 
dem Umklammerungsring. Der Zwischenring kann 
aber in vereinfachter Weise so ausgebildet sein, dass 
er nur einen Teil dieser Aufgaben erfüllt, beispielswei-
se keine Federnasen vorhanden sind.

[0008] Im Unterschied zu beispielsweise der DE 
101 20 854 C1 ist der erfindungsgemäße Zwischen-
ring vorzugsweise außerhalb der Lagerstelle des 
zweiten Beschlagteils auf dem ersten Beschlagteil 
angeordnet, liegt also außerhalb des Kraftflusses. 
Diese Anordnung sorgt nicht nur für eine geringe Be-
lastung und damit für einen geringen Verschleiß, son-
dern ermöglicht auch eine bevorzugte Herstellung 
des Zwischenrings aus Kunststoff, was die Herstel-
lung kostengünstig macht und das Gewicht gering 
hält. Für Spezialanwendung kann der Zwischenring 
aber auch aus Metall bestehen. In anderer Ausfüh-
rung kann der Zwischenring neben der Lagerstelle 
von zweitem Beschlagteil und erstem Beschlagteil 
angeordnet sein und zumindest im Crashfall außer-
halb des Kraftflusses liegen.

[0009] Der erfindungsgemäße Beschlag ist vielsei-
tig einsetzbar, beispielsweise zur Anlenkung der Leh-
ne eines Fahrzeugsitzes, zur Neigungseinstellung ei-
ner Oberschenkelunterstützung oder zum sonstigen 
Klappen und Verriegeln eines Teiles des Fahrzeugsit-
zes. Dabei kann der Beschlag ein Rastbeschlag sein, 
wie beispielsweise in der DE 101 05 282 A1 beschrie-
ben, oder als Getriebebeschlag ausgebildet sein, wie 
beispielsweise in der DE 101 20 854 C1 mit zwei 
Hohlrädern und einem zentralen Planetenrad be-
schrieben.

[0010] Im folgenden ist die Erfindung anhand zweier 
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele 
näher erläutert. Es zeigen

[0011] Fig. 1 eine Explosionsdarstellung des teil-
weise zusammengebauten ersten Ausführungsbei-
spiels,

[0012] Fig. 2 eine Ansicht des Zwischenrings in axi-
aler Richtung,

[0013] Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linie III-III in 
Fig. 2,

[0014] Fig. 4 eine Teilansicht des Ausführungsbei-
spiels ohne Umklammerungsring,
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[0015] Fig. 5 einen Schnitt entlang der Linie V-V in 
Fig. 4,

[0016] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht des ers-
ten Ausführungsbeispiels entsprechend Fig. 1,

[0017] Fig. 7 einen mit dem beispielhaften Be-
schlag versehenen Fahrzeugsitz, und

[0018] Fig. 8 eine Teilansicht eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels.

[0019] Im ersten Ausführungsbeispiel weist ein als 
Rastbeschlag ausgebildeter Beschlag 1 ein nähe-
rungsweise scheibenförmiges erstes Beschlagteil 11
und ein ebenfalls näherungsweise scheibenförmiges 
zweites Beschlagteil 12 auf, die relativ zueinander 
um eine zentrale Achse A drehbar sind. Die nachfol-
genden Richtungsangaben beziehen sich auf das Zy-
linderkoordinatensystem, welches durch diese zen-
trale Achse A definiert ist.

[0020] Wie in der DE 101 05 282 A1 beschrieben, 
deren Offenbarungsgehalt ausdrücklich einbezogen 
wird, sind am ersten Beschlagteil 11 Führungs- und 
Lagersegmente ausgebildet, die einerseits auf ihrer 
äußeren Umfangsfläche das als Hohlrad mit einem 
Zahnkranz ausgebildete zweite Beschlagteil 12 la-
gern und andererseits zwischen sich wenigstens ei-
nen, vorliegend zwei radial bewegliche, gezahnte 
Riegel führen, welche mit dem Zahnkranz des zwei-
ten Beschlagteils 12 zusammenwirken, um den Be-
schlag 1 zu verriegeln.

[0021] Ein Umklammerungsring 21 weist einerseits 
eine in Umfangsrichtung verlaufende Mantelfläche 
auf, mit welcher er auf der radial nach außen weisen-
den Umfangsfläche des ersten Beschlagteils 11 sitzt 
und mit diesem fest verbunden ist. Der Umklamme-
rungsring 21 kann auch einstückig mit dem ersten 
Beschlagteil 11 ausgebildet sein. Andererseits weist 
der Umklammerungsring 21 auf seiner vom ersten 
Beschlagteil 11 abgewandten Stirnseite einen umge-
bördelten Rand 23 auf, welcher unter Bildung einer 
ringförmigen Stirnfläche das zweite Beschlagteil 12
übergreift und in axialer Richtung sichert. In radialer 
Richtung ist zwischen dem zweiten Beschlagteil 12
und dem Umklammerungsring 21 ein Spiel vorgese-
hen, um eine ungehinderte Drehbewegung des zwei-
ten Beschlagteils 12 zu ermöglichen.

[0022] In dem Bereich zwischen dem zweiten Be-
schlagteil 12 und dem Umklammerungsring 21 ist ein 
auf dem zweiten Beschlagteil 12 sitzender Zwischen-
ring 31 aus Kunststoff angeordnet, welcher entspre-
chend dem Umklammerungsring 21 eine Mantelflä-
che 33 und eine daran anschließende, ringförmige 
Stirnfläche 35 aufweist. Mit dieser quer zur axialen 
Richtung verlaufenden Stirnfläche 35 wirkt der Zwi-
schenring 31 als axialer Gleiter zwischen dem zwei-

ten Beschlagteil 12 und dem Umklammerungsring 
21.

[0023] Die Mantelfläche 33 ist mit mehreren, gleich-
mäßig über den Umfang verteilten Aussparungen 37
versehen, welche radial vorspringende Nocken 38
des zweiten Beschlagteils 12 aufnehmen. Dies stellt 
eine drehfeste Mitnahme des Zwischenrings 31
durch das zweite Beschlagteil 12 sicher. Zwischen 
zwei Aussparungen 37 ist jeweils eine Federnase 39
ausgebildet, welche aus der Mantelfläche 33 in radi-
aler Richtung ausgestellt sind und auf der Innenseite 
des Umklammerungsrings 21 federnd anliegen. Da-
durch werden etwaige Toleranzen, beispielsweise 
Unrundheiten oder Exzentrizitäten der Beschlagteile 
11 und 12 ausgeglichen, ohne daß deren Relativdre-
hung behindert wird. Außerdem wirken die Federna-
sen 39 dämpfend. Durch das Einfedern und da der 
Zwischenring 31 sich nicht an der Lagerstelle zwi-
schen den Beschlagteilen 11 und 12 und somit au-
ßerhalb des Kraftflusses befindet, werden von ihm 
Lasten, beispielsweise im Crashfall, ferngehalten.

[0024] Der erfindungsgemäße Beschlag 1 kann bei 
einem Fahrzeugsitz 41 für ein Kraftfahrzeug verwen-
det werden, beispielsweise für die Neigungseinstel-
lung, Tischklappung oder anderweitigen Anlenkung 
von dessen Lehne 43. Dabei sitzt in der Regel ein 
manuell betätigbarer Handhebel 49 auf einer mit der 
zentralen Achse A fluchtenden Übertragungsstange 
zwischen zwei erfindungsgemäßen Beschlägen 1
und sorgt für ein synchrones Entriegeln derselben.

[0025] Das zweite Ausführungsbeispiel betrifft ei-
nen Beschlag 101, welcher dem Beschlag 1 gleicht, 
soweit nicht abweichend beschrieben, weshalb glei-
che und gleichwirkende Bauteile um 100 höhere Be-
zugszeichen tragen. Die Lagerstelle des zweiten Be-
schlagteils 112 auf dem ersten Beschlagteil ist hier 
aber in unmittelbarer Nähe des Umklammerungsrin-
ges. Der axial geringfügig zu dieser Lagerstelle ver-
setzte Zwischenring 131 liegt mit der Rückseite sei-
ner Stirnfläche 135 axial an dem zweiten Beschlagteil 
112 an. Der Zwischenring 131 weist nunmehr seine 
Federnasen 139 an axial abstehenden Auslegern 
seiner Mantelfläche 133 auf, welche von Aussparun-
gen in der als Lagerstelle dienenden Umfangsfläche 
des zweiten Beschlagteils 112 aufgenommen wer-
den. Im Normalfall stehen die Federnasen 139 radial 
über diese Umfangsfläche über, um das Spiel auszu-
gleichen, werden jedoch im Crashfall in die Ausspa-
rungen gedrückt, so daß dann die Federnasen 139 –
und damit der gesamte Zwischenring 131 – außer-
halb des Kraftflusses liegen.
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Patentansprüche

1.  Beschlag für einen Fahrzeugsitz, insbesonde-
re für einen Kraftfahrzeugsitz, mit einem näherungs-
weise scheibenförmigen ersten Beschlagteil (11), ei-
nem auf dem ersten Beschlagteil (11) gelagerten und 
relativ zu diesem um eine zentrale Achse (A) drehba-
ren, ebenfalls näherungsweise scheibenförmigen 
zweiten Beschlagteil (12; 112), und einem Umklam-
merungsring (21), welcher mit einer in Umfangsrich-
tung verlaufenden Mantelfläche auf der radial nach 
außen weisenden Umfangsfläche des ersten Be-
schlagteils (11) sitzt und mit diesem fest verbunden 
oder einstückig ausgebildet ist und welcher das zwei-
te Beschlagteil (12; 112) zum axialen Sichern mit ei-
ner ringförmigen Stirnfläche übergreift, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Umklamme-
rungsring (21) und dem zweiten Beschlagteil (12; 
112) ein Zwischenring (31; 131) angeordnet ist, wel-
cher entsprechend dem Umklammerungsring (21; 
131) eine in Umfangsrichtung verlaufende Mantelflä-
che (33; 133) und eine daran anschließende, ringför-
mige, in axiale Richtung weisende Stirnfläche (35; 
135) aufweist.

2.  Beschlag nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Beschlagteil (12; 112) oder 
der Umklammerungsring (21) den Zwischenring (31; 
131) drehfest mitnimmt.

3.  Beschlag nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mantelfläche (33; 133) mit 
wenigstens einer Aussparung (37) versehen ist, wel-
che einen radial vorspringenden Nocken (38) des 
zweiten Beschlagteils (12) aufnimmt.

4.  Beschlag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mantel-
fläche (33; 133) wenigstens eine Federnase (39; 139) 
aufweist, welche in radialer Richtung federnd am Um-
klammerungsring (21) anliegt.

5.  Beschlag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwi-
schenring (31; 131) mit seiner Stirnfläche (35; 135) 
als axialer Gleiter wirkt.

6.  Beschlag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwi-
schenring (31; 131) außerhalb der Lagerstelle des 
zweiten Beschlagteils (12; 112) auf dem ersten Be-
schlagteil (11) angeordnet ist und/oder zumindest im 
Crashfall außerhalb des Kraftflusses liegt.

7.  Beschlag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwi-
schenring (31; 131) aus Kunststoff besteht.

8.  Fahrzeugsitz (41) mit einer Lehne (43), ge-
kennzeichnet durch einen Beschlag (1; 101) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche zur Anlenkung 
der Lehne (43).

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1, 101 Beschlag
11 erstes Beschlagteil
12, 112 zweites Beschlagteil
21 Umklammerungsring
23 Rand
31, 131 Zwischenring
33, 133 Mantelfläche
35, 135 Stirnfläche
37 Aussparung
38 Nocken
39, 139 Federnase
41 Fahrzeugsitz
43 Lehne
49 Handhebel
A zentrale Achse
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Anhängende Zeichnungen
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